
ZH_OBERGERICHT LC210019 vom 30. September 2021
ZH Obergericht, 2021-09-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_LC210019

FR: ZH_OBERGERICHT LC210019 du 30 septembre 2021

IT: ZH_OBERGERICHT LC210019 del 30 settembre 2021

Erwägungen

E. 1
Der Kläger und Berufungskläger (nachfolgend Kläger) verlangte mit Klage vom 3. Mai
2021 beim Bezirksgericht Meilen die Aufhebung, eventualiter Herab- setzung, des mit
Scheidungsurteil vom 24. November 2012 genehmigten nach- ehelichen Unterhalts der
Beklagten und Berufungsbeklagten (nachfolgend Be- klagte) per Antragstellung
(Geschäfts-Nr. FE140226 act. 1 und act. 4/1). Die Vo- rinstanz wies die Klage mit Urteil
vom 18. Mai 2021 ab (act. 9 und 10).

E. 2
Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige
Feststellung des Sachverhaltes gerügt werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz
kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und un- eingeschränkt prüfen. Sie ist
indes nicht gehalten, von sich aus wie ein erstin- stanzliches Gericht alle sich stellenden
Fragen zu untersuchen, wenn der Beru- fungskläger diese vor der Berufungsinstanz nicht
(mehr) vorbringt. Die Berufung erhebende Partei hat sich vielmehr mit den
Entscheidgründen der ersten Instanz

- 5 - auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Urteil o- der am
Verfahren der Vorinstanz falsch sein soll. Die Berufungsinstanz hat sich – abgesehen von
offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftli- chen
Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Inso- fern gibt die
Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das
Prüfprogramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb
dieser Beanstandungen ist sie weder an die Begrün- dung des Berufungsklägers noch an
jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57
ZPO). Sie kann die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutgeheissen oder mit
einer von der Ar- gumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl.
zum Gan- zen: BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E.
4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E.
4.1.4; 4; BGE 138 III 374 ff. E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Im Berufungsverfah- ren können
neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug
vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz
vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).

E. 3.1
Der Kläger rügt, die Vorinstanz habe Verfahrensvorschriften verletzt, indem sie ihren
Entscheid getroffen habe, ohne eine Klageantwort einzuholen und eine Hauptverhandlung
durchzuführen. Sie habe den Sachverhalt falsch festgestellt und die
Einkommensveränderung bei der Beklagten zu Unrecht als unerheblich betrachtet. Das



Urteil sei willkürlich (act. 8).

E. 3.2
Die Beklagte hält in ihrer Berufungsantwort dafür, die Vorinstanz habe kor- rekt gehandelt
und die Klage ohne Durchführung des Verfahrens sofort abweisen dürfen, weil es an einem
Abänderungsgrund offensichtlich fehle. Die Vorinstanz sei gehalten, das Verfahren zügig
durchzuführen, und habe aus prozessökonomi- schen Gründen von Weiterungen absehen
dürfen (act. 16).

E. 4
Die Berufungsbeklagte wird verpflichtet, dem Berufungskläger für das Berufungsverfahren
eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 800.– zu zahlen.

E. 4.1
Mit Scheidungsurteil der Vorinstanz vom 24. November 2015 wurde die Ver- einbarung der
Parteien über die Scheidungsfolgen vom 13. Oktober 2015 geneh-
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persönlichen Unterhalt bis Ende März 2016 in der Höhe von CHF 6'500.–, ab 1. April 2016
bis zum Erreichen des 16. Altersjahres des gemeinsamen Sohnes von CHF 6'200.– und ab
1. Juni 2021 bis zur Mündigkeit des Kindes, d.h. bis En- de Mai 2023, von CHF 5'700.– zu
bezahlen. Dagegen zielt die erhobene Abände- rungsklage.

E. 4.2
Nach Eingang der Klage hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, ob die
Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 60 ZPO). Fehlt eine
Prozessvoraussetzung, ist auf die Klage nicht einzutreten (vorbehaltlich einer Einlassung
bei örtlicher Unzuständigkeit), wobei der Nichteintretensent- scheid ohne Anhörung der
Gegenpartei sogleich erfolgen kann. Die Vorinstanz hat sich in ihren Erwägungen mit den
Prozessvoraussetzun- gen nicht auseinandergesetzt. Vielmehr schilderte sie nach der
Darstellung der Prozessgeschichte die Vorbringen des Klägers sowie die rechtlichen
Grundlagen und Voraussetzungen bei Abänderung von Unterhaltsrenten. Darauf nahm sie
die rechtliche Würdigung vor und kam zum Schluss, dass offensichtlich kein Abände-
rungsgrund vorliege (act. 10). Damit trat die Vorinstanz auf die Klage ein und be- urteilte
diese in materieller Hinsicht. Daraus ist zu folgern, dass sie die Prozessvo- raussetzungen
stillschweigend bejahte, ansonsten sie auf die Klage nicht hätte eintreten dürfen. Es
bestehen keine Anhaltspunkte, die dieser Auffassung wider- sprächen. Die Möglichkeit,
zufolge Fehlens einer Prozessvoraussetzung oder zu- folge ungenügender Bestimmtheit der
Voraussetzungen gemäss Art. 221 ZPO das Verfahren ohne Anhörung der Gegenseite
sogleich zu beenden, ist auszu- schliessen. Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz
Verfahrensrecht verletzte, indem sie über die Klage materiell entschied, ohne weitere
Verfahrensschritte anzuordnen.

E. 4.3
Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Schei- dungsklage
sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei Art. 292 und 293 ZPO kei- ne Anwendung finden
(BK ZPO-SPYCHER, 2012, Art. 284 N. 13; ZK ZPO-SUTTER- SOMM/SEILER, 3. Aufl.
2016, Art. 284 N. 32). Im Abänderungsverfahren kann auf
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Vergleichsverhandlung (Art. 291 ZPO; BGE 138 III 366 E. 3.1.5) verzichtet werden, weil
kein Scheidungsgrund abzuklären ist (BSK ZPO-BÄHLER, 3. Auflage, Art. 291 N 2 ZPO;
vgl. auch ZK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 281 N 32a). Das Abänderungsverfahren
ist kontradiktorisch durchzuführen und richtet sich nach Art. 222 ff. ZPO, soweit das
Scheidungsverfahren keine abweichenden Bestim- mungen enthält (Art. 284 Abs. 3 ZPO
i.V.m. Art 219 und Art. 288 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-BÄHLER, Art. 291 N 5 ZPO).
Folglich ist nach Eingang der Klage, sofern keine Vergleichsverhandlung durchgeführt
wird, Frist zur Klageantwort anzuset- zen (Art. 222 ZPO). Im Folgenden ist das Verfahren
danach zu unterscheiden, ob rechtzeitig eine Klageantwort ergeht oder nicht. Läuft die Frist
ungenutzt ab und wird auch innert kurzer Nachfrist keine Klageantwort erstattet, treten die
Säumnis- folgen ein, wonach das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die
Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 und Art 247 ZPO). Das Gericht kann in
seinem Ent- scheid uneingeschränkt auf die infolge Säumnis der Gegenpartei unbestritten
ge- bliebenen Tatsachen abstellen, es sei denn, es zweifle erheblich an der Richtig- keit der
Angaben der anwesenden Partei (Art. 153 Abs. 2 ZPO; BK ZPO-Killias, Art. 234 N 18 f.).
Geht die Klageantwort frist- und formgerecht ein, hat das Gericht die Möglichkeit, einen
zweiten Schriftenwechsel anzuordnen oder direkt zur Hauptverhandlung gemäss Art. 228
ff. ZPO vorzuladen, wobei die Parteien per- sönlich zu erscheinen haben (Art. 278 ZPO).
Die Parteien können auf die Durch- führung der Hauptverhandlung mit Replik und Duplik,
eine allfällige Beweisver- handlung und Schlussvorträge verzichten, wenn sie über die
Streitsache frei ver- fügen können und sich ihr Sachvortrag als vollständig erweist (vgl. Art.
233 ZPO, BSK ZPO-BÄHLER, Art. 233 N 12 ff.). Die Parteien haben im kontradiktorisch
ge- führten Verfahren grundsätzlich das Recht, sich zweimal uneingeschränkt zur Sa- che
zu äussern (vgl. Art. 229 Abs. 2 ZPO, ZK ZPO-Leuenberger, Art. 225 N 13 ZPO, BSK
ZPO-WILLISEGGER, Art. 229 N 39). Nach Durchführung des Verfahrens fällt das Gericht
den Endentscheid (Art. 236 ZPO).

E. 4.4
Aus den erstinstanzlichen Akten lässt sich entnehmen, dass die Vorinstanz nach Eingang
der Abänderungsklage am 4. Mai 2021 von Amtes wegen die Scheidungsakten beizog (act.
4/1-70) und am 18. Mai 2021 die Klage abwies, oh-
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schen Verfahrens die Klageantwort eingeholt und einen zweiten Schriftenwechsel
angeordnet oder zur Hauptverhandlung geladen zu haben (act. 1-5). Für ein solch eigenes,
von den gesetzlichen Bestimmungen abweichendes Vorgehen besteht ungeachtet der
materiellen Sach- und Rechtslage gestützt auf die Schweizerische Zivilprozessordnung kein
Raum. In Anbetracht der beim nachehelichen Unterhalt unbeschränkt geltenden
Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO) ist die Vorinstanz sodann an
übereinstimmende Behauptungen der Parteien gebunden. Sie hat beiden Parteien
Gelegenheit zu gewähren, sich im prozessual vorgege- benen Rahmen zweimal
unbeschränkt zu äussern. Die Parteibehauptungen sind, soweit für den Entscheid
wesentlich, zu hören und in die gerichtliche Würdigung einzubeziehen. Da die Vorinstanz
der Beklagten keine Frist für Klageantwort an- setzte, konnte die Säumnisfolge gemäss Art.
234 Abs. 1 ZPO nicht eintreten, die es erlaubt hätte, einen materiellen Entscheid nur unter
Beachtung der Ausführun- gen in der Klagebegründung zu fällen. Auch haben die Parteien
auf die Durchfüh- rung der Hauptverhandlung nicht verzichtet. Der Entscheid erging somit



in Verlet- zung der Äusserungsrechte der Parteien. Daran vermag auch der Grundsatz der
Verfahrensbeschleunigung gemäss Art. 124 Abs. 1 ZPO und der Wahrung der
Prozessökonomie nichts zu ändern. Zusammenfassend missachtete die Vorinstanz mit
ihrem Vorgehen wesent- liche und zwingend zu beachtende Verfahrensbestimmungen.
Angesichts der Schwere der Verfahrensverletzungen und zur Wahrung des Instanzenzugs
ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Prozess zur Durchführung des or-
dentlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wird über die
Kosten und Entschädigung im erstinstanzlichen Verfahren mit dem En- dentscheid zu
befinden haben. III.
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der geringen Schwierigkeit der Streitsache und des kurzen Zeitauf- wands ist die
Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens gemäss §§ 2, 4 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1 sowie §
12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf CHF 1'000.– festzuset- zen. Ausgangsgemäss könnten die
Kosten grundsätzlich der Beklagten auferlegt werden (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1
ZPO). Sie hat sich im Berufungsver- fahren den Ausführungen der Vorinstanz
angeschlossen und Abweisung der Be- rufung beantragt. Anderseits hat die Vorinstanz
entscheidende Verfahrensfehler begangen, welche Anstoss zur Berufung des Klägers gaben.
In Anbetracht dieser Umstände sind die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens zur Hälfte
der Be- klagten aufzuerlegen und zur Hälfte auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 107
Abs. 2 ZPO). 2. Im Weitern ist die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger gestützt auf § 2
Abs. 1 und 2, 4 Abs. 1 und 2 sowie § 13 Abs. 1 AnwGebV eine reduzierte Partei-
entschädigung von CHF 800.– zu bezahlen. Eine aus der Gerichtskasse zu be- zahlende
Parteientschädigung an den Kläger fällt ausser Betracht. Es wird erkannt: 1. Die Berufung
wird gutgeheissen. Das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 18. Mai 2021 wird
aufgehoben und der Prozess zur Durchführung des erst- instanzlichen Verfahrens an die
Vorinstanz zurückgewiesen. 2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'000.–
festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden zur Hälfte der Beru-
fungsbeklagten auferlegt und zur Hälfte auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten des
zweitinstanzlichen Verfahrens werden aus dem vom Berufungskläger geleisteten Vorschuss
von Fr. 5'000.– bezogen. Die Beru- fungsbeklagte hat dem Berufungskläger den Betrag von
Fr. 500.– zu erset- zen. Der Fr. 500.– übersteigende Betrag wird dem Berufungskläger
heraus- gegeben, vorbehältlich allfälliger Verrechnungsrechte der Kasse.
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E. 5
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungskläger unter Beilage des Doppels
der Berufungsantwort (act. 16), sowie an das Bezirksgericht Meilen, je gegen
Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die
erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.

E. 6
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde
in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit
Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im
Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der



Streitwert beträgt CHF 136'800.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine
aufschiebende Wirkung. Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer Die
Gerichtsschreiberin: lic. iur. D. Tolic Hamming versandt am:
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